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ANFRAGE 

der Abg. Rosenstingi, Mag. Schreiner, !-1ag, Hr.11pt, Apfelbeck 
an den Bundesminister für Finanzen . 
betreffend Besteuerung von Autobussen in Slowenien 

Die Außenhandelsstelle Laibach der Bundeskammer hat mitgeteilt, daß fiir sämtliche 
Arten von gewerblichen Autobusfahrten eine Gebühr in der Höhe von 0,032 US
Dollarlkm für Busse mit bis zu 30 Sitzplätzen bzw. in der Höhe von 0,041 US
Dollarlkm für Busse mit mehr als 30 Sitzplätzen eingehoben wird. Lediglich ftir Busse 
im Kraftfahrliniendienst muß diese Gebühr nicht entrichtet werden. 

Unbestritten ist, daß diese "Straßensteuer" Sloweniens eine fmanzielle Belastung fii.r 
die ohnehin angeschlagene österreichische Reisebranche mit Autobussen darstellt. 
Auch ist zu befürchten, daß durch die Modalitäten der Einhebung dieser Gebühr 
längere Verzögerungen bei der Grenzabfertigung auftreten werden. 

Von österreichischer Seite gibt es derzeit keinerlei Reaktionen. Die unterfertigten 
Abgeordneten richten deshalb an den Bundesminister :fiir Finanzen die nachstehende 

Anfrage: 

1. Ist Ihnen bekannt, daß Slowenien laut Auskunft der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft für sämtliche Arten von gewerblichen Autobusfahrten 
eine Gebühr in der Höhe von 0,032 US-Dollarlkm :fiir Busse mit bis zu 30 
Sitzplätzen bzw. von 0,041 US-Dollarlkm:fiir Autobusse mit über 30 Sitzplätzen 
einhebt? 

2. Haben Sie in Verhandlungen mit slowenischen Regierungsstellen versucht, dieses 
wirtschaftliche Hemmnis "wegzuverhandeln"? 

3. Wird Österreich im Gegenzug:fiir slowenische Autobusse eine ähnliche 
IStraßensteuer" einheben? 

Wenn nein, warum nicht? 

Wennja, wann? 

4. Welche jährliche Belastung für die österreichischen Autobusuntel1lehmer ist aus 
dieser "Straßensteuer" Sloweniens zu erwarten? , 1/ (Pi I 

5404/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




